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Habersack. Habermus war damals bei Biirger und Bauer ein altlibliches Haupt-
gericht. Im iibrigen setzte sich der Mundvorrat hauptsichlich aus Zieger, Kise,
Anken und gerduchertem Fleisch zusammen. Der Soldat war schon damals kein
Lasttier. Was der Mann an Vorriten nicht im Habersack selbst mittragen konnte,
wurde nebst Kochgeschirren, Zelten usw. auf Wagen oder Saumrossen nachgefiihrt.
Ersatz befand sich als Nachschub beim Tross auf dem sogenannten Spieswagen,
der, einmal leer, wieder nach Hause beordert wurde, um die Vorrite zu erneuern
und sie zum Selbstkostenpreis und gegen Barzahlung an die Mannschaft abzugeben.
Die Kosten der Verpflegung gingen zu Lasten des Mannes. Anders lagen die Ver-
hiltnisse im Feindesland, wohin ein Nachschub unmoéglich oder unzweckmissig
war. Dort lebten die Schweizer von Requisitionen, Raub und Pliinderung. Der ge-
raubte Proviant erhielt von den Metzgern resp. Bickern, die zum Tross gehdrten,
die erste Behandlung. Zur Zubereitung der Nahrung fungierte ein Koch, dem
Trossbuben als Gehilfen zugeteilt waren. Neben den Klostern und Privaten hatten
die Ziinfte und Gemeinden die notigen Fuhrwerke und Zugtiere im Verhiltnis
zur ausziehenden Mannschaftszahl zu stellen.

Da der Kriegsdienst eine auf dem Biirgerrecht beruhende Pflicht war, so
hatte der Biirger hieflir weder auf Wache noch 1im Feld gesetzlichen Anspruch
auf irgendwelchen Sold, so wenig als der Bauer fiir geleisteten Frondienst. Jedoch
erforderte die Billigkeit, dass keiner mehr belastet wurde als der andere. Deshalb
wurden von jeher einzelne Dienstzweige, die mit mehr Mihe und Gefahr ver-
bunden waren als andere, durch Entrichtung eines Soldes entschidigt; so z.B. bei
Belagerungen die dem Geschiitz zugeteilten Zimmerleute und Maurer und ebenso
die meisten den Rebleuten entnommenen Schanzgriber. Bei ausgesprochenen Raub-
zligen wurde der ausziechenden Mannschaft, insofern sie lingere Zeit unter dem
Banner stand, ein sog. Reisgeld als Entschidigung fir den ginzlich oder teilweise
selbst zu beschaffenden Unterhalt ausbezahlt. Diese Reissteuer wurde in den
Gemeinden erst unmittelbar vor einem bevorstehenden Kriegszug erhoben und
direkt durch Vermittlung des Sickelmeisters (Hauptmann) unter die ausziehende
Mannschaft gleichmissig verteilt. Es bedurfte so keines Extra-Rechnungsfiihrers,
weil die Abrechnung sehr einfach war.

Soweit ein Ausschnitt aus den damaligen Verhiltnissen, die im Laufe der Zeit,
im Wandel der Technik und durch das Aufkommen der Massenheere bis auf den
heutigen Tag weitgehendsten Verdnderungen unterworfen waren.

Die Rettung verdankte die Stadt vor allegn dem moralischen Eindruck, den die
bei St. Jakob unterlegenen Eidgenossen auf den fremden Sieger gemacht hatten.
Noch heute hat daher Basel allen Grund, das Andenken an jene Helden in hohen
Ehren zu halten.

Die Verpflegungsberechtigung fiir Wehrméanner

Zur Aufklirung der Truppe durch die Einheits-Kommandanten und Pouriere
hat der Qm. eines Rgt., Major Roessiger, die nachfolgende Zusammenstellung
verfasst, welche von allgemeinem Interesse sein diirfte:
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Armee: Zivilbevolkerung:

pro Tag  Monat Juli  pro Tag Monat Juli
Brot 375 g 11,625kg 230 g 7,150 kg
(kann erhoht werden bis max.) 500 ,, L5000 . 268 8,150
Mehl 16,6 ,, 0,500 ,, 6,6 ,, 0,200 ,,
Fleisch inkl. Speck 150 ,, 4,650 ,, 26 ,, 0,800 ,,
(wovon 200/ abgehen fiir Knochen
und ca. 500/ verloren gehen durch
Einkochen)
Kise 50 1,550 , 10 ,, 0,300 ,,
Trockengemiise 150 ,, 4,650 ,, , 33 ,, 1,000 ,,
(Reis, Teigwaren, Hiilsenfriichte,
Hafer, Gerste, Mais, Suppenmehle)
Speisefett und Ol 40 ,, 1,240 ,, 60 45 0,200 .,
Butter 6,6 ,, 0,200 ,, 8 0,250 ,,
Milch 3,5 dl 11 1 3,5dl 11 1
Kaffee 55 & 0,175 kg 5 g 0,150 kg
Kaffeezusatz u. Ersatzprodukte 3 0,090 ,, 3,3 ,, 0,100 .,
Schokoladepulver 17,1 ,, 0,520 & — —_
Tatelschokolade 0,100 ,, 0,100 ,,
Tee 3 0,090 ,, — —

Dazu ist zu bemerken, dass der Wehrmann, resp.seine Familie, sofern er
im Monat mehr als 16 Tage im Dienst steht, gleichwohl noch Anrecht auf eine
halbe Lebensmittelkarte oder 100 Mahlzeitencoupons hat.

Speziell zu erwihnen bleibt noch, dass sich das K.E.A. gezwungen sah, in-
folge der ungiinstigen Verhiltnisse der Landesversorgung ab 1. Juni 1944 die
Fleischportion der Armee von 170 g auf 150 g und Kise von 80 g auf 50 g zu
reduzieren.

Schlussfolgerungen:

Das K.E. A.hat in Erkenntnis der grossen korperlichen Leistungen und der
langen Arbeitszeit bei oft ungewohnten klimatischen Verhiltnissen dem Wehrmann
eine offensichtlich reichliche Zuteilung an Lebensmitteln gemacht. Quartiermeister
und Fourier haben die Aufgabe, die Innehaltung der Rationierungsvorschriften
zu Uberwachen.

Die hie und da vertretene Einstellung von Wehrminnern, dass man sich
wihrend der Ablésungsdienste ,,auffuttern™ miisse, ist aber nicht nur unberechtigt,
sondern zeugt auch von mangelndem Kameradschaftsgeist und Takt, denn hiezu
reichen auch die Rationen der Armee nicht aus und es wiirde auf Kosten der sich
bei der Verteilung weniger Vordringenden gehen.

Viel wichtiger zu guter Erndhrung und Verwertung der Speisen als das zu sich
genommene Quantum ist richtiges Kauen!



	Die Verpflegungsberechtigung für Wehrmänner

